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Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des ~. , tlnanZ8usscnusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 24. November 

1972 betreffend ein Bundesgesetz über die Zuweisung von An-

teilen an der Einkommensteuer und Eörperschaftsteuer fü.r 

Zwecke der \'!ohnbauförderung une: des Far:-;.ilienlastenausgleiches 

Durch die Gesetzesbeschllisse des Nationalrates betreffend 

das Einkommensteuergesetz 1972 und die Körpersch5ftsteuerge­

setznovelle 1972 werden alle bi.sherigen Zuschläge ZlJT Einkommen­

steuer und Körperschaft steuer in die Steuersätze des Einkommen­

steuer- und Körpersch a ftsteuertarifes eingebundeno Dadurch ent­

fallen die Beiträge vom Einkommen zur Förderung des \,lohnbaues 

und fUr Zwecke des Familienlastenausgleiches nach dem Bundes­

gesetz BGB1.Nr~ 152/1954. Durch vorliegenden Gesetzesbeschhlß 

des Nationalrates wird nun sichergestellt, daß weiterhin ent­

sprechende Anteile des Aufkommens der Einkommensteuer und Körper­

schaftsteuer der Wohnbauförderung lild dem Familienlastenaus­

gleich zufließen. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 27. November 1972 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 

Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somit den !ntraß, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbsschluß des Nationalrates vom 24. No­

vember 1972 betreffend ein Bundesgesetz über die Zuvleisung von 

Anteilen an der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer für 

Zwecke der i;/ohnbauförderung und des Familienlastenausgleiches 

wird kein Einspruch erhoben. 

B e d n a r 
Berichterstatter 

Wien, am 27. november 1972 
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